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Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte Einwohnergemeinde Arisdorf 
 
Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am 'Harmonisierten Rech-
nungsmodell 2 (HRM2)' der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeinde-
gesetzes). Nachstehend erfolgen einige Erklärungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte, wel-
che dem besseren Verständnis der Gemeinderechnungslegung dienen sollen. 

Erfolgsrechnung 

Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie ent-
hält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und 
Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der 
Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung 
des Steuerfusses. 

Investitionsrechnung 

Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich ge-
führte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sach-
werte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwal-
tungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Verwal-
tungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, Überträgen 
vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (z. B. Anwenderbeiträge). Die Netto-
investitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschrei-
bungspflicht. 

Abschreibungen 

Mittels Abschreibungen wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird 
eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Ver-
waltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (katego-
risierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, 
dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die 
Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Ab-
schreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage 
bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor 
Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1. Januar 2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsre-
gelung so genannte fix-degressive Abschreibungssätze. 

Allgemeiner Haushalt 

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden 
Aufgabenbereiche des Gemeinwesens. Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgs-
rechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der 
Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. 

Spezialfinanzierungen 

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche ver-
ursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Geset-
zes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseiti-
gung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Ge-
meinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Antennenanlage). Verwaltungsin-
terne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzie-
rungen erfolgen. Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, 
werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses 'neutralisiert' und ihr 
Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der 
Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. 
Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.  
 
Gemäss § 37 der Gemeinderechnungsverordnung sind die Erfolgsrechnung und die Investitionsrech-
nung hinsichtlich wesentlicher Veränderungen gegenüber dem Budget zu erläutern. Jede Gemeinde 
definiert für sich den Begriff 'wesentlich'. Diese Definition sollte im Sinne der Stetigkeit möglichst unver-
ändert belassen werden. Sinnvoll ist die Definition einer Regelung mit kumulativ zu erfüllenden Krite-
rien. Der Gemeinderat hat festgelegt, dass Abweichungen um mehr als 10 % und mindestens CHF 
5'000.00 erläutert werden. 
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Einwohnergemeinde Hersberg 
 

 

Erläuterungen zum Budget 2026 
 

Im Sinne von § 31 Abs. 1 der Gemeinderechnungsverordnung erläutert der Gemeinderat nachfolgend 
das Budget allgemein und bezüglich finanzpolitischer Tragbarkeit. 

 

Erfolgsrechnung 

Das Budget der Erfolgsrechnung 2026 weist bei einem Aufwand von CHF 1‘915‘850 und einem Ertrag 

von CHF 1‘756‘845 einen Aufwandüberschuss von CHF 159‘005 auf. Im Budget 2025 wurde mit einem 

Aufwandüberschuss von CHF 196‘235 gerechnet. Im Bereich Bildung ist aufgrund des Anstiegs der 

Schülerzahlen ein wesentlich höherer Nettoaufwand budgetiert. Bei der Sozialen Sicherheit wird 

insgesamt mit einem erheblich tieferen Nettoaufwand gerechnet. Bei den wesentlichen Veränderungen 

handelt es sich jedoch weitgehend um gebundene Ausgaben, welche nicht direkt beeinflusst werden 

können. Bei den Steuern wird mit CHF 100‘000 höheren Einkommenssteuern gerechnet. Bei den 

anderen Bereichen entspricht der jeweilige Nettoaufwand in etwa dem Vorjahresbudget.  

In der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung ist bei unveränderten Gebührensätzen ein Mehrauf-

wand von CHF 52‘250 budgetiert. Im Vorjahr wurde ein Mehraufwand CHF 61‘250 budgetiert. 

Alle Veränderungen von +/- 10% und CHF 5‘000 werden nachfolgend in einer separaten Tabelle 

erläutert. 

Investitionsrechnung 

Das Investitionsbudget 2026 sieht insgesamt Ausgaben von CHF 272‘000 vor. Davon sind CHF 200‘000 

für den Neubau der Sauberwasserleitung Dorfstrasse vorgesehen. Neue Investitionen sind für die 

Erneuerung des Gmeinihölzliweges (Parzelle 161) mit CHF 22‘000 und für die Kanalsanierung 

Gmeinihölzli mit CHF 30‘000 (Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung) sowie für Projektkosten für die 

Initialisierung einer Stromgenossenschaft mit CHF 20‘000 vorgesehen. Die neuen Investitionen sind 

gemäss § 6 der Gemeindeordnung von Hersberg ausserhalb des Budgets zu beschliessen, da diese 

jeweils den Betrag von CHF 15‘000 überschreiten. Der Gemeinderat unterbreitet der Gemeinde-

versammlung dafür entsprechende Sondervorlagen. Im Budget 2026 haben sie lediglich orientierenden 

Charakter. 

 

Hersberg, 22. September 2025 
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Einwohnergemeinde Hersberg 
 

 

Erläuterungen zu Abweichungen des Budgets 2026 zum Vorjahres-

budget 

 

Ergänzend zu den allgemeinen Erläuterungen werden nachfolgend die wesentlichen Abweichungen (+/- 

10% und +/- CHF 5’000.00 gemäss Gemeinderatsbeschluss) zum Vorjahresbudget erläutert. 

00 ALLGEMEINE VERWALTUNG 

   Differenz zum Budget 
des Vorjahres 

% 

0110.3300 – Planmäassige Abschreibungen Sachanlagen 

Die Abschreibung betrifft das Projekt Gemeindezusammenschluss. 
 
 

6‘725 kein 
Budget 

0120.3090 – Aus- und Weiterbildung des Personals 

Es handelt sich um Kurs- / Seminarkosten für die Einführung eines neuen 
Gemeinderatsmitglieds sowie auch für die amtierenden Gemeinderäte. 
 
 

5‘000 kein 
Budget 

0220.3132.00 – Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten   

Auf diesem Konto sind Honorare für die externe Baugesuchprüfung durch die 
Sutter Ing. AG von CHF 7‘000 und Anwaltskosten von CHF 3‘000 budgetiert. 
 

6‘200 163 

02 BILDUNG 

   Differenz zum Budget 
des Vorjahres 

% 

2110.3612 – Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 

Ab Schuljahr 2025/2026 besuchen 9 Kinder aus Hersberg den Kindergarten 
der Kreisschule Arisdorf (vorher 7 Kinder). 
 

11‘255 20 

2120.3612 – Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände   

Ab Schuljahr 2025/2026 besuchen 19 Kinder aus Hersberg die Primarschule 
der Kreisschule Arisdorf (vorher 17 Kinder). In Arisdorf sinkt die Schülerzahl, 
weshalb sich der Verteiler für die Kreisschule verlagert. 
 

81‘415 15 

2140.3612 – Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände   

Die höheren Beiträge basieren auf dem Budget 2026 der Regionalen 
Musikschule Liestal. 
 

5‘590 34 

03 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE 

   Differenz zum Budget 
des Vorjahres 

% 

3290.3101 – Betriebs- und Verbrauchsmaterial 

Der Betrag ist für die neue Beflaggung - u. a. für die Feier 800 Jahre Hersberg 
-.der Kandelaber entlang der Kantonsstrasse budgetiert. 
 

5‘000 500 
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Einwohnergemeinde Hersberg 
 

 

04 Gesundheit 

   Differenz zum Budget 
des Vorjahres 

% 

4210.3632 – Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 

Die tieferen Kosten basieren auf dem Budget 2026 der Spitex Regio Liestal. 
 

-5‘920 -14 

05 Soziale Sicherheit 

   Differenz zum Budget 
des Vorjahres 

% 

5350.3637 – Beiträge an private Haushalte 

Die EL-Zusatzbeiträge an Bewohnende von Alters- und Pflegeheimen wurden 
aufgrund der aktuellen Situation erhöht. Diese können jedoch stark 
schwanken und somit nicht genau budgetiert werden. 
 

5‘000 50 

5720.3637 – Beiträge an private Haushalte 

Die Sozialhilfekosten basieren auf übergeordneten Gesetzen und sind ge-
bundene Ausgaben. Die Budgetierung hängt von verschiedenen Faktoren ab 
und basiert in der Regel auf Erfahrungswerten. Diese können jedoch stark 
schwanken. Aufgrund der aktuellen Situation kann von tieferen Kosten ausge-
gangen werden. 
 

-30‘000 -33 

5720.4260 – Rückerstattungen Dritter 

Im Vorjahr wurden CHF 8‘000 bei den Rückerstattungen budgetiert. Die 
Rückerstattungen sind u.a. abhängig von der Art der Unterstützung (z.B. 
Bevorschussung) von Sozialhilfeempfängern/innen. 
 

-12‘000 -23 

5722.3637 – Sozialhilfe Asylbereich 

In dieser Funktion wird der Aufwand für Personen aus dem Asylbereich ver-
bucht, welche nach Sozialhilfegesetz zu unterstützen sind. Massgebend dafür 
ist der Personenstatus, z.B. vorläufig aufgenommene Personen, welche 
bereits mehr als 7 Jahre in der Schweiz sind. 

-12‘000 -23 

5722.4611 – Entschädigungen vom Kanton 

Vom Kanton werden für Personen des Asylbereichs, welche nach Sozial-
hilfegesetz zu unterstützen sind, in der Regel nur die Kosten für Integrations-
massnahmen zurückerstattet. 

-5‘000 kein 
Budget 

5730.3637 – Beiträge an private Haushalte 

Der Aufwand ist abhängig von der Anzahl der zugewiesenen Personen. Darin 
sind Unterkunft, Verpflegung, Krankenkassenprämien etc. der Asylsuchenden 
verbucht. 
 

44‘000 46 

5730.4260 – Rückerstattungen Dritter 

Die Gutschriften von Krankenkassen wie auch Arbeitseinsätze werden auf 
diesem Konto verbucht. 
 

-5‘000 kein 
Budget 

5730.4631 – Asylwesen – Beiträge vom Kanton 

Die Gemeinden erhalten pauschale Kantonsbeiträge pro Person und Tag. 
Diese sollten üblicherweise den Aufwand im Asylwesen weitgehend decken. 
 

-55‘000 -65 
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Einwohnergemeinde Hersberg 
 

 

   Differenz zum Budget 
des Vorjahres 

% 

5790.3132 – Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 

Die Aufwände der ORS AG entfallen aufgrund der Leistungsvereinbarung 
über die Betreuung der Sozialhilfe- und Asylfälle mit der Stadt Liestal (siehe 
5790.3612). 
 

-51‘000 -100 

5790.3612 – Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden 

Auf diesem Konto werden Leistungen der Stadt Liestal für die Bearbeitung 
und Betreuung aller Sozialhilfe- und Asylfälle verbucht. 
 

40‘000 kein 
Budget 

06 Verkehr 

   Differenz zum Budget 
des Vorjahres 

% 

6150.3132 – Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 

Für die Strassenzustandsanalyse sind zusätzlich einmalig CHF 9‘000 
budgetiert. 
 

9‘000 360 

6150.3141 – Unterhalt Strassen/Verkehrswege 

Die Kosten für den Dienstleistungsvertrag mit der EBL für die öffentliche 
Beleuchtung von CHF 300 sowie eine Erhöhung des Strassenunterhalts von 
CHF 10‘000 verursachen den Mehraufwand. 
 

10‘300 69 

07 Umweltschutz und Raumordnung 

  Differenz zum Budget 
des Vorjahres 

% 

7201.3611 – Entschädigungen an Kanton   

Die kantonalen Gebühren für das Schmutzwasser sowie Fremd- und Regen-
wasser stiegen in den letzten Jahren laufend und betragen für das Jahr 2024 
CHF 1.76/m3. 
 

5‘000 12 

7201.4510 – Entnahmen aus Spezialfinanzierungen   

Das Ergebnis der Spezialfinanzierung Abwasser wird voraussichtlich besser 
ausfallen. Die Entnahme aus dem Eigenkapital ist dementsprechend tiefer. 
 

-9‘000 -15 

7201.4940 – Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   

Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung weist im 2026 ein Nettover-
mögen von rund CHF 1.3 Mio. auf. Gemäss Budgetbrief des Kantons beträgt 
die interne Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen 0.8%. 
 
 

-10‘000 kein 
Budget 

08 Volkswirtschaft 

   Differenz zum Budget 
des Vorjahres 

% 

8200.3612 – Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 

Die Beiträge für die Waldbewirtschaftung an die Bürgergemeinde Arisdorf 
basieren auf dem Budget 2026 des Forstreviers. 

-5‘000 -16 
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Einwohnergemeinde Hersberg 
 

 

09 Finanzen und Steuern 

   Differenz zum Budget 
des Vorjahres 

% 

9100.4000 – Einkommenssteuern nat. Personen 

Die Einkommenssteuern wurden auf der Basis des fast vollständig definitiv 
veranlagten Steuerjahres 2023 mit den Prognosen der Steuerverwaltung BL 
und des BAK Economics Basel hochgerechnet. 
 

-100‘000 11 

9300.4622 – Horizontaler Finanzausgleich 

Der horizontale Finanzausgleich 2026 wurde aufgrund der voraussichtlichen 
Steuererträge des Rechnungsjahres 2025 berechnet. 
 

-15‘500 19 

9300.4631 – Beiträge vom Kanton 

Die Kompensationsleistungen wurden gemäss Angaben des Amtes für Daten 
und Statistik BL (Budgetbrief) budgetiert. 
 

10‘120 -17 

9610.3940 – Interne Verrechnungen kalk. Zinsen und Finanzaufwand 

Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung weist im 2026 ein Nettover-
mögen von rund CHF 1.3 Mio. auf. Gemäss Budgetbrief des Kantons beträgt 
die interne Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen 0.8%. 
 

10‘000 kein 
Budget 

9630.3430 – Baulicher Unterhalt Finanzvermögen 

Es sind verschiedene Reparaturen und Unterhaltsarbeiten im vermieteten 
Gebäudeteil vorgesehen. 
 

9‘000 -150 

 

 

Legende Abweichungen (tieferer Aufwand / höherer Ertrag) mit dem Vorzeichen (-) wirken sich positiv auf 

das Ergebnis aus, Beträge ohne Vorzeichen beeinflussen das Ergebnis negativ (höherer 

Aufwand / tieferer Ertrag). 
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Gemeinde Hersberg Finanzkennzahlen Budget 2026 

Kennzahl 
Budget 2026 Budget 2025 Ø 5 Jahre 

Kantonale Richtwerte 
Wert Bewertung Wert Wert 

Selbstfinanzierungsgrad 

- Gesamt 

- Allgemeiner Haushalt 

- Spezialfinanzierung Abwasser 

 

 -66% 

 -296% 

 -23% 

 

 

 

 -157% 

 -771% 

 -49% 

 

-90% 

 N/V 

 -24% 

Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark 
schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungs-
grad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der 
aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei 
Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle 
spielen. 

Zinsbelastungsanteil -0.6% Gut -0.8% -0.8% 
< 4%:  Gut 
4% - 9%: Genügend 
> 9%: Schlecht 

Kapitaldienstanteil 1.3% Geringe Belastung 0.9% 1.1% 
< 5%: Geringe Belastung 
5% - 15%: Tragbare Belastung 
> 15%: Hohe Belastung 

Selbstfinanzierungsanteil -10% Schlecht -15% -17% 
> 20%: Gut 
10% - 20%: Mittel 
< 10%: Schlecht 

Investitionsanteil 13% 
Mittlere Investitions-
tätigkeit 

8% 19% 

< 10%: Schwache Investitionst. 
10% - 20%: Mittlere Investitionst. 
20% - 30%: Starke Investitionst. 
> 30%: Sehr starke Investitionst. 

 

 

Legende: N/V = Wert ist nicht verfügbar respektive kann nicht berechnet werden. 

Diese Finanzkennzahlen wurden vom Statistischen Amt BL aufgrund des Uploads der Finanzstatistik berechnet und entsprechen den Empfehlungen aus dem HRM2-

Handbuch der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren aus dem Jahre 2008. 
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Gmeinihölzliweg Parz. 161 
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Gmeinihölzliweg Parz. 161
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Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) 
Gemeinde Hersberg 

Bericht an die Gemeindeversammlung Hersberg zum Budget 2026 

Prüfung Budget 2026 

1. Allgemein

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) Hersberg hat das Budget 2026 
der Einwohnergemeinde Hersberg im Rahmen einer Sitzung punktuell geprüft. 
Das Budget wurde durch die Finanzverwaltung der Gemeinden Arisdorf und Hersberg korrekt 
ausgearbeitet und mit ausführlichen Erläuterungen ergänzt. 

In einer zweiten Sitzung mit dem Gemeinderat Hersberg, dem Finanzverwalter Dieter Pfister 
sowie Herrn Hakan Sürüci von der Gemeindeverwaltung Arisdorf wurden weitere Fragen zum 
Budget eingehend besprochen und geklärt. 

2. Detaillierte Prüfung

Die GRPK hat in der ersten Budgetbesprechung die gesamten Erläuterungen sowie einige 
Kontenposten stichprobenmässig überprüft und konnte keine Hinweise auf fehlerhafte oder 
unplausible Angaben feststellen. 

3. Ergebnis

Im vorliegenden Budget 2026 erwartet der Gemeinderat: 

Ertragstotal CHF 1'756’845 

Aufwandtotal CHF 1'915’850 

Aufwandüberschuss CHF 159’005 

4. Anträge

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) empfiehlt der 
Gemeindeversammlung Hersberg, das Budget der Einwohnergemeinde Hersberg angesichts 
der derzeit herausfordernden Finanzlage zu genehmigen. Aufgrund äusserer Einflüsse und 
begrenzter Handlungsspielräume sind momentan keine positiveren Anpassungen möglich. 

Patrick Straub Leah Wehrli Matthias Küng 
Präsident Aktuarin Mitglied 

Hersberg, 18. November 2025 

42


	03 -Einwohnergemeinde Hersberg_Budget 2026 z.H. EGV.pdf
	Bericht GRPK Budget 2026.pdf

